
 
 

 

 

 
Bern, 26. Juni 2019 
 
 
Adressaten: 
die politischen Parteien 
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
die Dachverbände der Wirtschaft 
die interessierten Kreise 
 
Änderung des Kollektivanlagengesetzes (Limited Qualified Investor Fund;  
L-QIF): Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat am 26. Juni 2019 das EFD beauftragt, bei den Kantonen, den po-
litischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, 
Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft 
und den interessierten Kreisen zur Änderung des Kollektivanlagengesetzes (Limited 
Qualified Investor Funds; L-QIF) ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 17. Oktober 2019. 
 
Mit der Änderung des Kollektivanlagengesetzes KAG sollen kollektive Kapitalanla-
gen, die ausschliesslich qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern offenstehen und 
von spezifischen von der FINMA beaufsichtigten Instituten verwaltet werden, von der 
Bewilligung- und Genehmigungspflicht befreit werden. Sofern sie auf eine Bewilli-
gung und Genehmigung verzichten, gelten sie als Limited Qualified Investor Funds 
(L-QIF). Es bleibt einem L-QIF unbenommen, zu einem späteren Zeitpunkt eine Be-
willigung oder Genehmigung der FINMA zu beantragen.  
 
Die Bestimmungen des KAG gelten – abgesehen von den Bestimmungen über die 
Bewilligung, Genehmigung und die Aufsicht durch die FINMA – grundsätzlich auch 
für einen L-QIF. So kann ein L-QIF in einer der vier im KAG vorgesehenen Rechtsfor-
men (vertraglicher Anlagefonds, SICAV, KmGK oder SICAF) aufgelegt werden. Aller-
dings kommen für den L-QIF spezifische Anlagevorschriften zur Anwendung. Diese 
sind mit Blick auf den beschränkten Anlegerkreis und dem Ziel der Innovationsförde-
rung liberal ausgestaltet. Insbesondere macht das Gesetz weder Vorgaben in Bezug 
auf die möglichen Anlagen noch auf die Risikoverteilung. Der L-QIF hat diese aber in 
den Fondsdokumenten offenzulegen. Hervorzuheben ist zudem, dass ein L-QIF von 
der Prospektpflicht befreit ist.  
 
Dem Anlegerschutz wird insbesondere dadurch Rechnung getragen, dass der L-QIF 
nur qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern offensteht, also Marktteilnehmerinnen 
und -teilnehmern, die fachlich qualifiziert sind, professionell beraten werden oder we-
gen ihrer Vermögenssituation keines besonderen Schutzes bedürfen.  
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Als zentrales Korrektiv zur fehlenden Aufsicht durch die FINMA werden zudem spezi-
fische Anforderungen an die Verwaltung gestellt. Sie muss durch bestimmte durch 
die FINMA beaufsichtigte Institute wahrgenommen werden. Verletzten sie ihre Pflich-
ten in Bezug auf die Verwaltung eines L-QIF in schwerwiegender Weise, so drohen 
ihnen auf Institutsebene aufsichtsrechtliche Massnahmen.  
 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. 
 
Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine 
Word-Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu sen-
den:  
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
Für Rückfragen und allfällige Informationen stehen Ihnen Frau Sarah Jungo, Rechts-
anwältin, Rechtsdienst SIF (Tel. 058 462 12 65) und Frau Regula Hess, Kapital-
märkte und Infrastrukturen, SIF (Tel. 058 461 44 89) zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen   
 
 
 
 
Ueli Maurer 
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